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Warum NIS-2 jetzt wichtig ist

1. Cyberangriffe nehmen stark zu.

2. EU verschärft Cyber-Sicherheitsregeln (NIS-2).

3. Viele Mittelständler erstmals betroffen.

4. IT-Sicherheit wird Managementaufgabe.
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NIS-2 kurz erklärt

1. EU-Richtlinie zur Stärkung der Cybersicherheit

2. Deutlich mehr Unternehmen im Anwendungsbereich (nicht 

nur KRITIS!)

3. Verbindliche Mindestanforderungen für IT-Sicherheit

4. Klare Meldepflichten bei Cybervorfällen

5. Staatliche Aufsicht und spürbare Sanktionen
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Wer ist betroffen?

Zwei Kriterien sind entscheidend:

(1) Tätigkeit / Sektor

(2) Unternehmensgröße

KRITIS ≠ NIS-2

▪ KRITIS erfasst besonders kritische Betreiber

▪ NIS-2 erweitert den Kreis deutlich

▪ KRITIS ist der engere Kreis. NIS-2 geht deutlich darüber hinaus.
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Wer ist von NIS-2 betroffen? Die Sektoren.

Sektoren besonders wichtiger Einrichtungen (Anlage I BSIG)

Energie

Beispiele: Stromversorger, Netzbetreiber, Gasversorger, Kraftwerksbetreiber.

Transport & Verkehr

Beispiele: große Logistiknetzwerke, Flughäfen, Bahnunternehmen, Hafenbetreiber, Verkehrsleitstellen.

Finanzwesen (Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen)

Beispiele: Banken, Börsen, Zahlungsdienstleister.

Gesundheit

Beispiele: Beispiele: Krankenhäuser, Labore, Pharmaunternehmen, große Pflegeeinrichtungen.

Wasser (Trinkwasser & Abwasser)

Beispiele: Wasserwerke, Abwasserverbände, Stadtwerke mit Wasserversorgung)

Digitale Infrastruktur

Beispiele: Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Provider, Telekommunikationsanbieter.

Weltraum 

Beispiele: Satellitenbetreiber, Betreiber von Bodenstationen, Satellitenkontrollzentren.       

Wer ist von NIS-2 betroffen? Die Sektoren.
Sektoren besonders wichtiger Einrichtungen (Anlage I BSIG)
| Energie

Beispiele: Stromversorger, Netzbetreiber, Gasversorger, Kraftwerksbetreiber.

Transport & Verkehr
Beispiele: große Logistiknetzwerke, Flughäfen, Bahnunternehmen, Hafenbetreiber, Verkehrsleitstellen.

iiii Finanzwesen (Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen)
Beispiele: Banken, Börsen, Zahlungsdienstleister.

E. Gesundheit
Beispiele: Beispiele: Krankenhäuser, Labore, Pharmaunternehmen, große Pflegeeinrichtungen.

Wasser (Trinkwasser & Abwasser)
Beispiele: Wasserwerke, Abwasserverbände, Stadtwerke mit Wasserversorgung)

Digitale Infrastruktur
Beispiele: Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Provider, Telekommunikationsanbieter.

Weltraum
Beispiele: Satellitenbetreiber, Betreiber von Bodenstationen, Satellitenkontrollzentren.6



Wer ist von NIS-2 betroffen? 

Sektoren wichtiger Einrichtungen (Anlage II BSIG)

  

 

 

 

  

 

 

Abfallwirtschaft 

Beispiele: Recyclingunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Betreiber von Deponien.

Post- und Kurierdienste 

Beispiele: Postdienstleister, Kurierdienste, Logistikdienstleister, Paketdienstleister.

Chemische Industrie (Produktion, Herstellung, Handel mit chemischen Stoffen)

Beispiele: Chemieproduzenten, Kunststoffhersteller, Betreiber Chemieanlagen.

Lebensmittel (Produktion, Verarbeitung und Vertrieb

Beispiele: Lebensmittelhersteller, Großbäckereien, Lebensmittelgroßhändler.

Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren

Beispiele: Maschinenbau, Elektronikhersteller, Medizinprodukte, Fahrzeugbau.

Digitale Dienste

Beispiele: Online-Marktplätze, Suchmaschinen

Forschungseinrichtungen

Beispiele: Universitäten, Forschungsinstitute, Forschungszentren.       

Wer ist von NIS-2 betroffen?

Sektoren wichtiger Einrichtungen (Anlage II BSIG)

& Abfallwirtschaft
Beispiele: Recyclingunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Betreiber von Deponien.

El Post- und Kurierdienste
Beispiele: Postdienstleister, Kurierdienste, Logistikdienstleister, Paketdienstleister.

/ Chemische Industrie (Produktion, Herstellung, Handel mit chemischen Stoffen)
Beispiele: Chemieproduzenten, Ku nststoffhersteIler, Betreiber Chemieanlagen.

Lebensmittel (Produktion, Verarbeitung und Vertrieb
Beispiele: Lebensmittelhersteller, Großbäckereien, Lebensmittelgroßhändler.

Ü* Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren
Beispiele: Maschinenbau, Elektronikhersteller, Medizin produkte, Fahrzeugbau.

E Digitale Dienste
Beispiele: Online-Marktplätze, Suchmaschinen

Forschungseinrichtungen
Beispiele: Universitäten, Forschungsinstitute, Forschungszentren.7



Wer ist von NIS-2 betroffen ? 

Mitarbeitende 
(FTE)

JahresbilanzsummeJahresumsatz &

≥ 50 oder [ > 10 Mio. € und > 10 Mio. € ]

≥ 250 oder [ > 50 Mio. € und > 43 Mio. € ]

Wichtige Einrichtungen

Besonders wichtige

Einrichtungen

Wichtig für Unternehmensgruppen, Beteiligungen, Konzerne:

Verbundene Unternehmen werden zusammengerechnet!

Neben der Sektorenzugehörigkeit ist die Unternehmensgröße entscheidend.
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Die wichtigsten NIS-2-Pflichten

1. Verantwortung der Geschäftsleitung

2. Cyber-Risikomanagement

3. Mindestmaßnahmen zur IT-Sicherheit

4. Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen

5. Registrierung bei der zuständigen Behörde (BSI)
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NIS-2 Mindestmaßnahmen

Die Richtlinie nennt zehn Mindestmaßnahmen – im Kern geht es 
um ein strukturiertes IT-Risikomanagement.

Beispiele:

▪ IT-Risikomanagement

▪ Incident-Response / Notfallmanagement

▪ Business Continuity Management

▪ Sichere Lieferketten

▪ Schulungen und Sensibilisierung
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Was Unternehmen jetzt tun sollten

1. Betroffenheit prüfen

2. Ggf. Registrierung beim BSI (Frist: 6. März 2026)

3. IT-Risiken analysieren („Gap-Analyse“)

4. NIS-2-Maßnahmen umsetzen

5. Governance und Verantwortlichkeiten klären
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NIS2 – Geschäftsführer 
Kurzbriefing -  F/A

Ihre Fragen sind willkommen!

• Fragen aus dem Chat / F&A-Feld

• …oder: spontan:  

bitte gerne die Hand in Teams heben:
 
– wir öffnen gerne Ihr Mikrofon

…oder Fragen im Nachgang stellen:...oder Fragen im Nachgang stellen:

NIS2 - Geschäftsführer
Kurzbriefing- F/A

Ihre Fragen sind willkommen!

©i 0 ©
Chat F&A Heben Reagieren

• Fragen aus dem Chat / F&A-Feld

• ...oder: spontan:

bitte gerne die Hand in Teams heben:

- wir öffnen gerne Ihr Mikrofon

gehezu.tink/olw1

12



Unsere Welt ist im Wandel. Gemeinsam mit 
Ihnen möchten wir diesen Wandel aktiv 
gestalten und für mehr Übersicht in allen 
steuerlichen und regulatorischen Aspekten 
sorgen. Als die Experten für eine moderne 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
konzentrieren wir uns bei dhmp deshalb auf 
die für mittelständische Unternehmen 
besonders relevanten Kompetenzen.

Wir stehen für Menschen, 
Perspektiven, Wandel.
Wir stehen für Menschen,
Perspektiven, Wandel
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dhmp GmbH & Co. KG
Bauschlotter Straße 64. 75177 Pforzheim

TEL        +49. (0)7231. 9241-207
MOBIL   +49. (0)177. 8347676
bernd.wettstein@dhmp.de

Bernd Wettstein

Bernd Wettstein ist seit August 1999 Mitarbeiter im IT-Bereich bei dhmp und seit 2018 

im Fachbereich Wirtschaftsprüfung als IT-Auditor tätig. Herr Wettstein verfügt über 

langjährige umfassende Erfahrung mit IT-Systemen im Rechnungswesen-, 

Warenwirtschaft- und Lohnbereich. Neben der Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung 

betreut er mittelständische Unternehmen in übergreifenden Prozess- und 

Schnittstellenprojekten und ist in komplexen Digitalisierungsprojekten beratend tätig.

Beratungsschwerpunkt: ERP- und IT-Systeme zur Rechnungslegung

▪ IT-Audit n. ISA/IDW-Standards (ISA 315 rev. 2019, ISAE 3402/IDW PS951)

▪ IT-Sicherheit und IT-Fraudmanagement

▪ Prozessaufnahmen, Schnittstellenanalyse & Dokumentation

▪ Prüfung GoBD-Anforderungen (IDW PH 9.860.4 - 08-2023)

▪ Migrationsprüfungen und -begleitung

▪ Dokumentenmanagement Systeme, elektronische 

Archivierung, e-Invoicing

Sprache: Deutsch. Englisch.

Manager, Team Audit 
Certified Information Systems Auditor (ISACA)

23.02.2024 dhmp

Wettstein, Bernd
Rechteck

Wettstein, Bernd
Rechteck

Wettstein, Bernd
Stempel



Gemeinsam
denken wir weiter.
Heute, morgen und
in der Zukunft.

dhmp
GEMEINSAM I
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dhmp NEXT GmbH & Co. KG - Fassung vom Januar 2024

Besondere Auftragsbedingungen der
dhmp NEXT GmbH & Co. KG WPG StBG
in der Fassung vom Januar 2024

A. Präambel

Diese Auftragsbedingungen der dhmp NEXT GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Karls-
ruhe, (nachfolgend „dhmp NEXT“) ergänzen und konkretisieren die
vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen,
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1.
Januar 2024 (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben
beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig
anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem
Auftragsbestätigungsschreiben. Das
Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet
die „Sämtlichen Auftragsbedingungen“.

B. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen
nach § 317 HGB und im Wesentlichen vergleichbare Ab-
schluss-prüfungen nach internationalen Prüfungsgrund-
sätzen bzw. freiwillige Abschlussprüfungen

dhmp NEXT wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter
Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung („GoA“) durch-führen. Dem
entsprechend wird dhmp NEXT die Prüfung unter Beachtung der
Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und
anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den
Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungs-schreiben
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden.

dhmp NEXT wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig
erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive
den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt
werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstandes wird
dhmp NEXT in berufsüblichem Umfang berichten.

Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in
zweckmäßiger Weise festzulegen, wird dhmp NEXT, soweit sie es
für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es
der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient.
Wie berufsüblich, wird dhmp NEXT die Prüfungshandlungen in
Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko
besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter
Abschlussprüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt
bleiben können. Daher werden z. B. Unterschlagungen und andere
Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise
aufgedeckt. dhmp NEXT weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer
Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und
anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des
Prüfungsgegenstandes mit den maßgeblichen
Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte
dhmp NEXT jedoch im Rahmen der Prüfung derartige
Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber der dhmp NEXT
(„Auftraggeber“) dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, we-
sentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns
gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die
Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns wäh-
rend des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als
auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesent-
lich sind.

C. Auftragsverhältnis / Abgrenzung Rechtsberatung

Unter Umständen werden der dhmp NEXT im Rahmen des
Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des
Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende
Dokumente, die rechtliche Relevanz haben zur Verfügung gestellt.
dhmp NEXT stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine

Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat,
noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung bein-
haltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses Auftrages von dhmp NEXT zur
Verfügung gestellte Musterformulierungen zur ab-schließenden
juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater
vorzulegen.

Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsfüh-
rungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen von
dhmp NEXT sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen
und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der dhmp
NEXT für eigene interne Zwecke des Auf-traggebers geeignet sind.

D. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auf-
traggebers, der dhmp NEXT einen uneingeschränkten Zugang zu
den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken
und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für
die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht,
Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss
sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der
Auftraggeber wird diese rechtzeitig vor Erteilung des
Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen
zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die dhmp NEXT
vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt
werden („Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein.

E. Hinzuziehung von Dritten im Rahmen der
Abschlussprüfung

dhmp NEXT ist berechtigt, Teile der Leistungen an sonstige
Dienstleister als Unterauftragnehmer zu vergeben, die direkt mit
dem Auftraggeber in Kontakt treten können. Unabhängig davon
verbleiben die Verantwortlichkeit für die Arbeitsergebnisse aus
dem Auftrag, die Erbringung der Leistungen und die sonstigen sich
aus dem Auftragsbestätigungsschreiben resultierenden
Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber ausschließlich bei
der dhmp NEXT. Der Auftraggeber ist daher nicht dazu berechtigt,
vertragliche Ansprüche oder Verfahren im Zusammenhang mit den
Leistungen oder generell auf der Grundlage des Auf-
tragsbestätigungsschreibens gegen Unterauftragnehmer, Anteils-
eigner, Geschäftsführungsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter
(„dhmp-Personen“) der dhmp NEXT geltend zu machen bzw.
anzustrengen. Der Auftraggeber verpflichtet sich somit,
vertragliche Ansprüche ausschließlich dhmp NEXT gegenüber
geltend zu machen bzw. Verfahren nur gegenüber dhmp NEXT
anzustrengen.

F. Mündliche Auskünfte durch dhmp NEXT

Dem Auftraggeber ist bewusst, dass mündliche Auskünfte ein er-
höhtes Risiko von Missverständnissen in sich bergen.

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder
sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informatio-
nen und/oder Beratung zu treffen, welche die dhmp NEXT dem
Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, entweder (a) dhmp NEXT rechtzeitig vor einer solchen
Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des
Auftraggebers über solche Informationen und/o-der Beratung
schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten
Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder
Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in
alleiniger Verantwortung zu treffen.

Mündliche Erklärungen und Auskünfte außerhalb des erteilten Auf-
trages sind stets unverbindlich.

dhmp
GEMEINSAM
WEITERDENKEN

dhmp.
GEMEINSAM

_ - A r. i i- i WEITERDENKEN
Besondere Auftragsbedingungen der
dhmp NEXT GmbH & Co. KG WPG StBG
in der Fassung vom Januar 2024
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nen und/oder Beratung zu treffen, welche die dhmp NEXT dem
Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, entweder (a) dhmp NEXT rechtzeitig vor einer solchen
Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des
Auftraggebers über solche Informationen und/o-der Beratung
schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten
Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder
Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in
alleiniger Verantwortung zu treffen.

Mündliche Erklärungen und Auskünfte außerhalb des erteilten Auf-
trages sind stets unverbindlich.

A. Präambel

Diese Auftragsbedingungen der dhmp NEXT GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Karls-
ruhe, (nachfolgend „dhmp NEXT“) ergänzen und konkretisieren die
vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen,
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1.
Januar 2024 (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben
beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig
anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem
Auftragsbestätigungsschreiben. Das
Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet
die „Sämtlichen Auftragsbedingungen11.

B. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen
nach § 317 HGB und im Wesentlichen vergleichbare Ab-
schluss-prüfungen nach internationalen Prüfungsgrund-
sätzen bzw. freiwillige Abschlussprüfungen

dhmp NEXT wird die Prüfung gemäß §317 HGB und unter
Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung („GoA“) durch-führen. Dem
entsprechend wird dhmp NEXT die Prüfung unter Beachtung der
Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und
anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den
Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungs-schreiben
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden.

dhmp NEXT wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig
erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive
den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt
werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstandes wird
dhmp NEXT in berufsüblichem Umfang berichten.

Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in
zweckmäßigerWeise festzulegen, wird dhmp NEXT, soweit sie es
für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es
der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient.
Wie berufsüblich, wird dhmp NEXT die Prüfungshandlungen in
Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko
besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter
Abschlussprüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt
bleiben können. Daher werden z. B. Unterschlagungen und andere
Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise
aufgedeckt, dhmp NEXT weist daraufhin, dass die Prüfung in ihrer
Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und
anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des
Prüfungsgegenstandes mit den maßgeblichen
Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte
dhmp NEXT jedoch im Rahmen der Prüfung derartige
Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber der dhmp NEXT
(„Auftraggeber“) dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, we-
sentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns
gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die
Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns wäh-
rend des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als
auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesent-
lich sind.

C. Auftragsverhältnis / Abgrenzung Rechtsberatung

Unter Umständen werden der dhmp NEXT im Rahmen des
Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des
Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende
Dokumente, die rechtliche Relevanz haben zur Verfügung gestellt,
dhmp NEXT stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine
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G. Entwurfsfassungen der dhmp NEXT

Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf die Entwurfs-
fassung eines Arbeitsergebnisses (die unverbindlich ist) zu verlas-
sen, sondern lediglich auf dessen finale schriftliche Fassung. Ent-
wurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich den in-
ternen Zwecken der dhmp NEXT und/oder der Abstimmung mit
dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des
Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch verbindlich und
erfordern eine weitere Durchsicht. dhmp NEXT ist nicht dazu
verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände,
die ihr seit dem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des
Abschlusses der Tätigkeit, oder in Ermangelung eines solchen
Zeitpunkts der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis
gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies gilt dann nicht,
wenn die dhmp NEXT vom Auftraggeber entsprechend beauftragt
wurde oder die dhmp NEXT aufgrund der Natur der Leistungen
dazu verpflichtet ist.

H. Weitergabe / Veröffentlichung

Ihnen ist neben der Offenlegung aufgrund gesetzlicher Pflicht die
vollständige und unveränderte Weitergabe des Unterschrifts-
exemplars und/oder des Jahresabschlussberichts / Prüfungsbe-
richts an einen Dritten gestattet, soweit Sie zuvor sicherstellen,
dass aufgrund der Weitergabe keinerlei Verpflichtungen, Haftung
oder Sorgfaltspflichten von uns ihm und sonstigen Dritten gegen-
über begründet werden (insbesondere auch keine Einbeziehung in
den Schutzbereich dieser Mandatsvereinbarung gewollt ist) und er
Verschwiegenheit über die erhaltenen Informationen zu wahren
hat.

Falls der von uns erstellte oder geprüfte Jahresabschluss und/oder
Lagebericht weitergegeben bzw. veröffentlicht werden soll und da-
bei von der von uns erstellten oder geprüften Fassung abgewichen
oder wenn eine fremdsprachige Fassung erstellt werden soll, be-
darf der Hinweis auf unsere Bescheinigung / Bestätigungsvermerk
oder auf unsere Abschlussarbeiten / - prüfung in jedem Zusam-
menhang unserer schriftlichen Einwilligung. Entsprechendes gilt
für die Übersetzung unserer Bescheinigung / Bestätigungsver-
merks in eine fremde Sprache.

Im Übrigen verweisen wir auf Ziffer 6 der IDW Auftragsbedingun-
gen.

I. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, dhmp NEXT von allen
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen)
sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und
Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwalts-
kosten) freizustellen, die aus der Verwendung des
Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe
direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine
Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in
dem Umfang, wie dhmp NEXT sich ausdrücklich schriftlich damit
einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis
vertrauen darf.

J. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Aus-
tausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese
Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwai-
gen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst,
dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesond-
ere per E-Mail) Risiken (z. B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von der dhmp NEXT auf elektronischem
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von
solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur
nach schriftlicher Zustimmung der dhmp NEXT erfolgen.

K. Datenschutz

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die dhmp NEXT
berechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen
zugeordnet werden können („personenbezogene Daten“), in den
verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig sind, zu
verarbeiten.

dhmp NEXT verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit
geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere
unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen
Regelungen zum Datenschutz. Die dhmp NEXT verpflichtet
Dienstleister, die im Auftrag der dhmp NEXT personenbezogene
Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu
halten.

L. Vollständigkeitserklärung

Die seitens dhmp NEXT von den gesetzlichen Vertretern erbetene
Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die
Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung
zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen
Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch
insgesamt unwesentlich sind.

M. Geltungsbereich

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelun-
gen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf
alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge ent-
sprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinba-
rungen getroffen werden, oder soweit für die dhmp NEXT
verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche
Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftrag-
gebers entgegenstehen.

Für Leistungen der dhmp NEXT gelten ausschließlich die
Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber
diese mit dhmp NEXT im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich
vereinbart hat.

Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automati-
sierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann
nicht als einbezogen, wenn die dhmp NEXT diesen nicht
ausdrücklich widerspricht oder die dhmp NEXT mit der Erbringung
der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

N. Identitätsnachweis Geldwäschegesetz

dhmp NEXT ist aufgrund gesetzlicher Regelung verpflichtet, den
Identitätsnachweis gemäß Geldwäschegesetz zu erheben. Der
Auftraggeber wirkt an der Erhebung der entsprechenden
Informationen im bestmöglichen Umfang mit.

O. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deut-
schen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüferkam-
mer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Steuerberaterkammern)
entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für
den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder auf-
grund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultie-
renden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen
findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem
Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist Karlsruhe, Deutschland.
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vertrauen darf.
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O. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deut-
schen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüferkam-
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüferformulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüberzurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem VertragsVerhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüferformulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüberzurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

50341

A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 O
hn

e 
G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

V
er

la
ge

s 
is

t e
s 

ni
ch

t g
es

ta
tte

t, 
di

e 
V

or
dr

uc
ke

 g
an

z 
od

er
 te

ilw
ei

se
na

ch
zu

dr
uc

ke
n 

bz
w

. a
uf

 fo
to

m
ec

ha
ni

sc
he

m
 o

de
r e

le
kt

ro
ni

sc
he

m
 W

eg
e 

zu
 v

er
vi

el
fä

lti
ge

n 
un

d/
od

er
 z

u 
ve

rb
re

ite
n.

©
 ID

W
 V

er
la

g 
G

m
bH

 ■
 T

er
st

ee
ge

ns
tra

ße
 1

4 
■ 4

04
74

 D
üs

se
ld

or
f. 

50
34

1/
1

01/2024Lizenziert für/Licensed to: dhmp NEXT GmbH & Co. KG | 5345636 | 45217

bwettstein
Rechteck



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
peroder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben,
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
peroder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nichtweiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: dhmp NEXT GmbH & Co. KG | 5345636 | 45218

bwettstein
Rechteck

bwettstein
Stempel


	Folie 1
	Folie 2: Referenten
	Folie 3: Warum NIS-2 jetzt wichtig ist
	Folie 4: NIS-2 kurz erklärt
	Folie 5: Wer ist betroffen?
	Folie 6: Wer ist von NIS-2 betroffen? Die Sektoren. 
	Folie 7: Wer ist von NIS-2 betroffen?  
	Folie 8: Wer ist von NIS-2 betroffen ?  
	Folie 9: Die wichtigsten NIS-2-Pflichten
	Folie 10: NIS-2 Mindestmaßnahmen
	Folie 11: Was Unternehmen jetzt tun sollten
	Folie 12: NIS2 – Geschäftsführer Kurzbriefing -  F/A
	Folie 13: Wir stehen für Menschen, Perspektiven, Wandel.



